
Zeitschrift: Pädagogische Blätter : Organ des Vereins kathol. Lehrer und
Schulmänner der Schweiz

Herausgeber: Verein kathol. Lehrer und Schulmänner der Schweiz

Band: 12 (1905)

Heft: 41

Artikel: Freie Vereinigung von Erziehungsfreunden im Alttoggenburg

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-538848

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-538848
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


-»--«ö 657

so leicht, wie man bei oberflächlicher Betrachtung glauben mag. Auch

im Kapitel häusliche Schulaufgaben spielt die Person des Lehrers eine

wichtige Rolle, wie in allen Fragen der Erziehung und des Unterrichts.
Der Lehrer muß selbst am besten wissen, was seiner Schule angemessen

ist. Ich wiederhole nochmals meine eingehends gebrauchte Waruung:
.Hütet euch vor all' zu großer Schablonisiererei und vor allzu grauer

Theorie. Es bewahrheitet sich auch hier unseres Denkers Göthe.Wort:
„Grau, mein Freund, ist alle Theorie, aber ewig grün des Lebens gold'ner

Baum!"

Be nützte Literatur: t)r. Meumann, Haus- und Schularbeit. Patzner:
Pädagogische Goldtörner. Drittes Heft Archiv für die gesamte Psychologie.
Erziehungssreund 189t Nr. 52. .Der deutsche Schulmann" von Meyer Joh.
.Hansjakob'. .Abendläuten'.

Freie Vereinigung von Erziehungsfreunden
im Nltwggenburg

den 20. September in Valenhrid.

Zu derselben hatten sich außer der Geistlichkeit und Lehrerschaft eine er-
treulich große Anzahl von Beamten und benachbarten Freunden eingesunden. Das
Thema dieser Tagung .Gedanken über unser Armenwesen und die
Versorgung der Waisenkinder" und die freundlichen Einladungen des

HH. Präsidenten, Professor Bertsck in Bütschwil, hatten das Interesse aller
geweckt. Das Eröfsnungswoct mit feinen Vergleichungen heidnischer, israelitischer
und christlicher Prinzipien und Praxis im Armenwesen, mit Bekanntgabe
charakteristischer Aussprüche heidnischer und christlicher Gelehrter schuf die rechte

Stimmung zur Anhörung und Erfassung des Hauptreferntes (siehe oben), das

Herr Gemeindratsschreiber Giezendanner, Bütschwil, in flotter Weise sachkundig
und entschieden, mit Liebe zur wichtigen Sache der Armenpflege und zur heilig-
ernsten der Waisenversorgung ausgearbeitet hat. Hier einige Gedanken aus der

reichhaltigen fruchtbaren Arbeit, die lt. Beschluß in den Tagesblättern veröffent-
licht werden soll. Unser Armengesetz stammt aus dem Jahre 1835. Daß
einzelne Artikel von der neuzeitlichen Entwicklung überholt sind, ist begreiflich,
merkwürdiger, daß einzelne stramme Artikel (Ausschluß liederlicher und arbeits-
scheuer Individuen von der Unterstützung, Strafe für unmotivierte Gesuche,

Wirtshausverbot für Unterstützte, Bestrafung des Bettels sowie der Mütter
Unehelicher) nicht mehr allerwegen und allerorten gehandhabt werden. Daß
unsere Zivilehegesetzgebung mit dem beschämenden Scheidungselend übel weg-
kommen mußte, sieht jeder ein, der weiß, wie leichtfertig die Wiederverehelichten
die Kinder erster Ehe den Heimatgemeinden zuschieben. Eine Kontrolle der

auswärtswohnenden Unterstützten, die in finanzieller und moralischer Hinsicht
dringend nötig wäre, ist unmöglich. Das reine Bürgerrechtsprinzip führt zu
Unzweckmäßigkeiten und Ungerechtigkeit für die Bürgergemeinde; jedenfalls sollte
die Wohngemeinde mit in Anspruch genommen werden. Allerdings ein fernes
und schwer zu erreichendes Ziel, bis zu besten Erfüllung staatliche Unterstützungen
den schwer belasteten Gemeinden helfen müssen.
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Besser ist unsere Gesetzgebung betr. Waisenversorgung. Zwar ist ein 1881
erlassenes bezügliches Gesetz nie zur allgemeinen und allseitigen Durchführung
gelangt. Aber Dr. Sonderegger sel. hat mit Eifer und Nachdruck darauf hin-
gewiesen, daß unsere Armenhäuser mit ihrer teilweise recht bedenllichen Ein-
wohnersckast unmöglich Kinderheime, Jugendhorte und Erziehungsanstalten sein
können. So kam 1896 das neue Gesetz, daß Kinder nur noch in Notfällen
und nur auf die Dauer von drei Wochen im Armenhaus, sonst aber in besondren
Waisenerziehungsanstalten oder in Privatfamilien unterzubringen seien. Die
Gemeinderäte haben spezielle Waisenversorgungskommissionen zu bestellen, in
denen auch Geistliche und Lehrer mitwirken können. Hier ist eine Grundlage
zu wirklich fruchtbringender Tätigkeit, die dem Fortdauern und Fortwachien des

Pauperismus in gewissen Familien vorbeugen kann, ein rechtes Werk für die

Zukunft! — Tee Vorsteher des betr. Departements, Herr Regiernngsrat Ruck-

stuhl, hat über den gewissenhaften Vollzug des Gesetzes genau und nachhaltig
gewacht, und so sind wir wirklich einen schönen Schritt vorwärts gekommen.

Die Diskussion anerkannte einmütig die Zweckmäßigkeit des Gesetzes. Man
war geneigt, der Versorgung in Familien vor derjenigen in Anstalten den

Vorzug zu geben, weniger aus finanziellen Gründen als aus Rücklicht auf die

praktische Erziehung und Gewöhnung zur Arbeit. Wenn sich aber geeignete

Familien nicht finden lassen, oder wenn besondere Gründe (körperliche und
geistige Schwächen und Schäden) es wünschenswert erscheinen lassen, ist Anstalts-
erziehung durchaus am Platze. Wir besitzen in der toggenb. Waisenanstalt St.
Jddaheim eine Musteranstalt, wie allgemein anerkannt ist und wie ein Arzt
und Inspektor mit Recht hervorhob. Zur Unterbringung von Kindern ist
vorab in landwirtschaftlichen, dann auch in gewerblichen Gegenden mehr und
bessere Gelegenheit als in rein industriellen. Ist der Sinn für diese Waisen-
Versorgung bei der Bevölkerung einmal geweckt — was leicht zu tun ist, —
dann findet sich fast hinreichend Versorgungsgelegenheit. Es wurden wirklich
rührende Beispiele erzählt, wie zahlreiche Kinder (4—9 gleichzeitig) rasch und
gut versorgt werden konnten. Das Gesetz schreibt die Ueberwackung jedes einzelnen
Kindes durch einen von der Kommission bestellten Patron vor, und die Berichte
lauten fast ausnahmslos recht gut. Daß die Geistlichkeit wenigstens an einem

Punkte der sorgen- und kostenvollen Armenpflege wieder mitbetätigt worden ist,
hat sich als zweckmäßig erwiesen. Als wünschenswert wurde anerkannt, daß
den Waisenversorgungskommissionen bestimmter abgegrenzte und finanzielle Kompe»
tenzen zuerkannt worden, daß ein reger Kontakt zwischen Kommissionen und
Gemeindrat bestehe, daß aver die Gemeindräte nicht den Kommissionen die Arbeit
so oder anders verleiden sollen. Praktische ^olge soll die Anregung finden, daß
die Kommissionen unseres Bezirkes miteinander Fühlung suchen und gegenseitig
einander unterstützen. Ein Austausch nicht nur der Erfahrungen, sondern zu-
weilen sogar der Pfleglinge kann recht nützlich sein. Jedenfalls sollten alle,
aus irgend welchem Grunde bei Privaten außer der Bürgergemeinde unterge-
gebrachten Kinder, der Kommission der Wohngemeinde zur Beaufsichtigung
(Patronat) angemeldet werden.

Referat, Diskussion und die ganze Stimmung der zahlreichen Versammlung
bewiesen, daß man die Sache der Waisenversorgung in unserm Bezirk nicht nur
nach dem Sinn und Geist des Gesetzes betreibt und betreiben wird, sondern nach
dem Ausspruch des göttlichen Kindersreundes - „Wer eines dieser Kleinen auf-
nimmt, der nimmt mich auf." 8cl>.
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An guter Lehr' trägt keiner schwer. —
Lehr' bringt Ehr'.
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